
Änderungsantrag 

Fraktion der CDU, 
Fraktion der SPD 
zu Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU, 
Fraktion der SPD 
Gesetz zur Einführung der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung sowie zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts 
Drucksache 21/4522 zu Drucksache 21/4258  

D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 

Der Gesetzesentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Kultuspoli- 
tischen Ausschusses wird wie folgt geändert: 

Art. 8 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. § 9 wird wie folgt gefasst: 

„§ 9 
Anrechnung aus Altersgründen 

(1) Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die vor Anrechnung der
Altersermäßigung mehr als die Hälfte der sich aus § 1 ergebenden Pflichtstundenzahl tat-
sächlich unterrichten, erhalten eine Anrechnung auf die wöchentlichen Pflichtstunden nach
folgender Maßgabe:
1. von dem auf die Vollendung des 60. Lebensjahres folgenden Schuljahr an erfolgt

bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als drei Vierteln der jeweiligen wöchent- 
lichen Pflichtstundenzahl eine Anrechnung im Umfang von einer Wochenstunde,
ansonsten von einer halben Wochenstunde,

2. von dem auf die Vollendung des 62. Lebensjahres folgenden Schuljahr an erfolgt
bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als drei Vierteln der jeweiligen wöchent- 
lichen Pflichtstundenzahl eine Anrechnung im Umfang von zwei Wochenstunden,
ansonsten von einer Wochenstunde,

3. von dem auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgenden Schuljahr an erfolgt
bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als drei Vierteln der jeweiligen wöchent- 
lichen Pflichtstundenzahl eine Anrechnung im Umfang von drei Wochenstunden,
ansonsten von eineinhalb Wochenstunden.

(2) Für Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die vor dem 1. August
2025 das 55. Lebensjahr vollendet haben, erfolgt die Anrechnung nach Abs. 1 mit folgen-
der Maßgabe:
1. von dem auf die Vollendung des 55. Lebensjahres folgenden Schuljahr an erfolgt

bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als drei Vierteln der jeweiligen wöchent- 
lichen Pflichtstundenzahl eine Anrechnung im Umfang von einer Wochenstunde,
ansonsten von einer halben Wochenstunde,

2. von dem auf die Vollendung des 60. Lebensjahres folgenden Schuljahr an erfolgt
bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als drei Vierteln der jeweiligen wöchent- 
lichen Pflichtstundenzahl eine Anrechnung im Umfang von zwei Wochenstunden,
ansonsten von einer Wochenstunde.
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(3) Bei Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die schwerbehindert 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, tritt an die Stelle der 
nach § 1 festgesetzten wöchentlichen Pflichtstundenzahl als Bemessungsgrundlage die nach 
§ 10 ermäßigte Pflichtstundenzahl. 
(4) Stichtag für die Berechnung ist der Beginn des Schuljahres. Die Anrechnung wird für 
ein Schuljahr gewährt.““ 
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Begründung: 

Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 9 der Pflichtstundenverordnung sollen bestehen bleiben, daher 
soll der Änderungsbefehl präzisiert werden. 
 
 
Wiesbaden, 29. Mai 2026  
  
Für die Fraktion  
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
Ines Claus 

Für die Fraktion 
der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Tobias Eckert 

 


	Änderungsantrag
	Fraktion der CDU, Fraktion der SPD
	zu Gesetzentwurf
	Fraktion der CDU, Fraktion der SPD
	Gesetz zur Einführung der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften
	in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts Drucksache 21/4522 zu Drucksache 21/4258

	HESSISCHER LANDTAG

